
Zeitschrift: Bevölkerungsschutz : Zeitschrift für Risikoanalyse und Prävention,
Planung und Ausbildung, Führung und Einsatz

Herausgeber: Bundesamt für Bevölkerungsschutz

Band: 3 (2010)

Heft: 6

Rubrik: Impressum

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 26.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


30 BEVÖLKERUNGSSCHUTZ 6/März 2010

SERVICE

Information der Eidg. Steuerverwaltung

Bundesrat für Steuerbefreiung
des Feuerwehrsoldes
Der Bundesrat will den Sold von Milizfeuerwehrleuten für steuerfrei erklären. Er wird damit dem Sold

von Militär- und Schutzdienst sowie dem Taschengeld für den Zivildienst gleichgestellt. An der Sitzung
vom 20. Januar hat der Bundesrat vom Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens Kenntnis genommen
und das Eidgenössische Finanzdepartement mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Gesetzesentwurfs

beauftragt.

Nach geltendem Recht wird der Sold für den

Feuerwehrdienst besteuert. Der Militärsold, der Sold für den

Schutzdienst und das Taschengeld für Zivildienst sind

dagegen steuerfrei. Der Feuerwehrsold soll künftig bei

der direkten Bundessteuer und bei den kantonalen

Einkommenssteuern diesen Einkünften gleichgestellt
werden. Damit wird eine Motion von alt Nationalrat

Boris Banga aus dem Jahr 2004 erfüllt.

Beschränkung auf das Kerngeschäft der Feuerwehr
Da das Feuerwehrwesen in der Schweiz kantonal geregelt

und die Zuständigkeit an die Gemeinden delegiert
ist, gibt es keine einheitliche Definition für den

Feuerwehrsold. Der Bundesrat orientiert sich bei seinem

Vorschlag zur Steuerbefreiung des Feuerwehrsolds an

den Kerntätigkeiten der Milizfeuerwehr. Steuerfrei soll

der Sold sein, der für die Rettung von Mensch und Tier,

zur Brandbekämpfung, zur allgemeinen Schadenwehr

sowie zur Elementarschadenbewältigung entrichtet

wird. Soldzahlungen für weitere Arbeiten, die zur
Erfüllung dieser Kerntätigkeiten notwendig sind, sollen

ebenso steuerfrei bleiben. Zu diesen Arbeiten gehören
der Pikettdienst, die Kursbesuche sowie die Teilnahme

an Inspektionen.

Flingegen müssen Funktionsentschädigungen,
Kaderpauschalen, Entschädigungen für administrative
Arbeiten sowie Entschädigungen für Dienstleistungen,
welche die Feuerwehr freiwillig erbringt, als

Nebenerwerbseinkommen versteuert werden. Das Entgelt für
Berufsfeuerwehrleute bleibt weiterhin steuerbar.

Der Bundesrat beantragt, die steuerfreien Soldzahlungen
bei der direkten Bundessteuer auf maximal 3000 Franken

zu begrenzen.

Finanzielle Auswirkungen
Der Bundesrat beantragt, die steuerfreien Soldzahlungen
bei der direkten Bundessteuer auf maximal 3000 Franken

zu begrenzen. Die Einführung einer Begrenzung wurde

im Vernehmlassungsverfahren von zahlreichen Vernehm-

lassungsteilnehmern gefordert und soll allfälligen
Missbräuchen entgegenwirken.
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